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STATUTEN
DES

OUARTIERVEREINS
HOTTINGEN



l .  Name, Sitz
Art. 1 unter dem Namen "ouartierverein Hottingen', besteht mit Sitz inzürich 7 ein Verein im sinne von Art. odff zgs. dei'üär"in istpolitisch unabhängig.

2. Zweck
Art- 2 Der ouartierverein Hottingen unterstützt und fördert das ouartier-leben und die öffentrichen Interessen des euartiurt, in b"sono"reinformiert 

--er die Bevölkerung zu Themen non Off"ntti.t urnlnteresse, die das Ouartier betreften,
verfolgt er u. a. auch planungs-, Verkehrs_ und Gestaltungsfragen
und kann zudem Stellungnahmen und Cert.ttungsuoischüge
erarbeiten,
vermittelt er zwischen Bevölkerung, Behörden und parlamen-
tarierinnen/parlamentariern.

3. Mitgliedschaft
Art.3 Mitglieder des Vereins können Einwohnerinnen/Einwohner desouartiers Hottingen werden. Das Mindest"rt"i t"irääilä'.lunru.

Die Mitgliedschaft kann auch von juristischen und von ausserhalb desouartiers wohnenden personen.erworben werden, sofern diese durchzweckentsprechende Interessen mit Hottingen 
""rur"Jän rino.

Die Mitgliederliste kann von Mitgliedern des ouartierv'ereins beimVorstand eingesehen werden.

Art.4 Persönlichkeiten mit besonderen Verdiensten um den Verein oderdas ouartier können mit Beschruss der Generaruers"m-iurrg ruEhrenm itgliedern ernannt werden.

Art. 5 Das engrere Büro des vorstandes entscheidet über die Aufnahme alsMitglied aufgrund einer schriftlichen Anmeldung.
Bei Abweisung. steht den Gesuchstellern das Rekursrecht an denGesamtvorstand zu.

Art. 6 Der Austritt aus dem Verein ist jederzeit möglich durch rchriftlicheErkfärung an den Vorstand- wir austritt, dfeibt zur rntiictrtungdes vollen Jahresbeitrages verpffichtet.

Art' 7 Mitgfieder, werche das Interesse oder das Ansehen des vereinsernstlich gefährden, können vom Vorstand ausgeschtossen vrrerden.Den Ausgeschlossenen steht das Rekursrecht 1n die Generarver-sammrung zu. Mitgrieder, die trotz zweimariger rr,|"hnunj',nit o*Zahlung von Jahresbeiträgen im Rückstand- sind, [B;il; 
"o,Vorstand von der Mitgliedertiste gestrichen werden.

4. Organisation
Art. B Die Organe des Ouartiervereins sind:

die Generalversammlung
der Vorstand
die Kontrollstelle



A, Ge..cralversammlung
Art.9 Die otdentliche Generalversammlung findet im ersten Ouartal

statt. Sie wird vom Vorstand einberufen.
Die Einladung mit Traktandenliste hat mindestens 10 Tage vor
der Versammlung zu erfolgen.

Art. l0 Die Generalversammlung kann nur über Geschäfte entscheiden, die
auf der Traktandenliste stehen. Anträge von Mitgliedern an die
Generalversammlung müssen bis Ende des Kalenderjahres schriftlich
beim Vorstand eingereicht werden.

Art. l l Ausserordentliche Generalversammlungen werden auf Beschluss
des Vorstandes, der Generalversammlung oder wenn l/5 der Mit-
glieder dies schriftlich unter Angabe der Traktanden verlangen,
durchgeführt.

Art. 12 Die Generalversammlung hat als oberstes Organ des Vereins folgende
Befugnisse:
a) Genehmigung von Jahresbericht und Jahresrechnung, Kenntnis-

nahme vom Bericht der Kontrollstelle sowie Entlastung des
Vorstandes.

bl Wahl der Präsidentin/des Präsidenten, der übrigen Vorstands-
mitglieder und der Rechnungsrevisorinnen/Rechnungsrevisoren
für eine Amtsdauer von 2 Jahren-

c) Festsetzung des jährlichen Mitgliederbeitrages.
d) Beschlussfassung über alle andern Geschäfte, die der General-

versammlung von Gesetzes wegen, gemäss Statuten oder vom
Vorstand übertragen werden.

B. Vorstand
Art. l3 Der Vorstand besteht aus 9-13 Mitgliedern. Er konstituiert sich selbst.

Art. 14 Der Vorstand führt alle Geschäfte des Vereins, soweit nicht nach
Gesetz oder Statuten die Generalversammlung zuständig ist. Er
vertritt den Verein nach aussen (siehe Art. l7).

Art. 15 Für die Vorbereitung der Vorstandsverhandlungen und die Er-
ledigung der Vereinsverwaltung bestellt der Vorstand ein engeres
Büro. Es besteht aus der Präsidentin/dem Präsidenten, der Vize
präsidentin/dem Vizepräsidenten, der Aktuarin/dem Aktuar, der
Kassierin/dem Kassier und einem weiteren Vorstandsmitglied.

Art.l6 Der Vorstand wird von der Präsidentin/vom Präsidenten oder von
der Vizepräsidentin/vom Vizepräsidenten durch rchriftliche Ein-
ladung einberufen, so oft es die Geschäfte erfordern.

Art. l7 Die Präsidentin/der Präsident, bei Verhinderung die Vizepräsidentin/
der Vizepräsident, vertritt den Verein nach aussen. Wichtige Schrift-
stücke sind von der Präsidentin/dem Präsidenten oder von der Vize-
präsidentin/dem Vizepräsidenten und einem weiteren Vorstandsmit-
glied zu unterzeichnen.



C, Kontrollstelle
Art. 18 Die Kontrollstelle besteht aus zwei Rechnungsrevisorinnen/Rech-

nungsrevisoren und einem Ersatz. sie prüfen die Buchführung und
legen der Generalversammlung einen schriftlichen Bericht über dieJahresrechnung und die Ergebnisse ihrer Revisionstätitkeit vor.

Art. 19 Die Jahresrechnung ist jeweils auf Ende des Kalenderjahres abzu-schliessen.

5. Mitrel
Art. 20 Die finanziellen Mittel besrehen aus:

den Jahresbeiträgen der Mitglieder
den Kapitalzinsen
den freiwilligen Zuwendungen und Vermächtnisen.

Art.2l Für verbindrichkeiten des vereins haftet nur das Vcreinsvermögen.

6. Statutenäoderung und Auflösung
Art.22 Eine Anderung der statuten kann nur durch Beschluss der General-versammlung mit zwei Dritteln der stimmen aller anwesenoenMitglieder erfolpn.

Art' 23 Die Aufrösung des Vereins kann nur an einer Generarversammrung
beschrossen werden, an der mindestens zwei Dritter atter n,|iili"o*ranwesend sind. lst dies nicht der Fall, muss eine zweite Geneiafver-
sammlung einberufen werden, die auf alre Fälle beschrussfähig ist.Für den Auflösungsbeschluss sind zwei Drittel aer stimmen uilu, 

"r,-wesenden Mitgrieder nötig. rm Farte der Auflösung wird das Vermo-gen der Gemeinnützigen Geseilschaft Neumüniter zugewendet.

Die vorliegenden statuten wurden von der ausserordentlichen Generarver-sammtung vom 29. Juni 1987 genehmigt und erseuen oi. ä.d.n 
"o,n26. März 1953.
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